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Lorenz Jarass, Gustav M. Obermair

Von der Gewerbesteuer zur Kommunalen 
Betriebssteuer

Durch den nachhaltigen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen sind Ausbau und Un-
terhalt der kommunalen Infrastruktur und damit die Qua li tät des Standorts Deutschland 
ernsthaft gefährdet. Der Bayerische Städtetag hat deshalb im Jahr 2002 ein Modell zur 

Reform der Gewerbesteuer erarbeitet und durchgerechnet1. Der für diesen Monat erwar-
tete gemeinsame Vorschlag der Kommunalen Spitzenverbände zur Reform der Gewerbe-
steuer ist mit dem Modell des Bayerischen Städtetags (fast) identisch. Welche Änderun-

gen bei der Gewerbebesteuerung sind vorgesehen?

Die Einbrüche bei der Gewerbesteuer, die vor allem 
in der zweiten Hälfte 2001 zu ver zeichnen waren, 

gingen 2002 weiter. Die Gewerbesteuer belastet im 
Wesentlichen nur die ausge wiesenen Gewinne, die 
wachsenden legalen Gestaltungsmöglichkeiten unter-
liegen. Die mögliche Verrechnung von Gewinnen und 
Verlusten zwischen Unternehmen und ihren Tochterka-
pitalgesell schaften („gewerbe steuerli che Organ-
schaft“) und die ab 2002 geltende Gewerbesteuer-
freiheit von Veräußerungserlösen lassen weitere 
nach haltige Steuerrückgänge erwarten. 2001 war 
kein Ein maleffekt! Nach der Steuerschätzung vom 
Mai 2002 liegt das Netto-Gewerbesteuerauf kommen 
auch für jedes der Folgejahre bis 2005 um mehr als 
30% unter der Schät zung vom Mai 20002. In den 14  
an der Untersuchung teilnehmenden bayerischen 
Städten und Gemeinden sind die Bruttoeinnahmen 
insge samt von 1999 bis 2002 nominal um rund 5%, 
kaufkraftbereinigt also um etwa 10%, gesunken, die 
Nettoeinnahmen aus der Gewerbe steuer aber um fast 
40% zusammengebrochen, d.h. von einem Anteil von 
16,5% auf 10,7% der Einnahmen3. 

Kommunalfi nanzen brechen zusammen

Nicht wenige Gemeinden verkaufen jetzt schon 
Grundstücke, also ihr Tafelsilber, oder veräu ßern 
Betriebe, um - rechtswidrig - mit den Erlösen den 
Verwaltungshaushalt zu fi nanzieren. Bei den Ausga-
ben der deutschen Städte und Gemeinden zeigt sich 

Prof. Dr. Lorenz Jarass, 52, lehrt Wirtschafts-
wissenschaften an der FH Wiesbaden; er war 
Mitglied der Kommission zur Reform der Un-
ternehmensbesteuerung und ist Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats der Kommission zur 
Reform der Gemeindefi nanzen; Prof. Dr. Gustav 
M. Obermair, 68, ist emeritierter Professor für 
Theoretische Physik an der Universität Regens-
burg.

langfristig eine dramatische Ver schiebung: Sachinves-
titionen haben sich von 30% der Ausgaben 1980 auf 
15% der Ausgaben 2002 halbiert, der Anteil der Sozi-
alen Leistun gen hat sich im selben Zeitraum von 11% 
auf 19% nahezu verdoppelt4. Diese knappen Zahlen 
zeigen in aller Schärfe, dass die Städte und Gemein-
den, deren Infrastruktur die Voraussetzung für jed-
wede wirtschaftliche Tätigkeit bildet, fi nanziell saniert 
werden müssen5. Dies wird insbesondere auch der 
örtlichen Wirtschaft zugute kommen, die bei stabilem 
kommunalen Steueraufkommen wieder mit langfristig 
gesicherten Aufträgen rechnen kann. 

Die Gewerbesteuer ist keine deutsche Sonderbe-
lastung6. In vielen Nachbarländern gibt es eine Art 
Gewerbesteuer, unter anderem in Österreich (7,5% 
Lohnsummensteuer), Frankreich (1,5% bis maximal 

1 Der Hauptbericht inklusive Anhängen wird demnächst als Buch er-
scheinen: Bayerischer Städtetag (Hrsg.): Reform der Gewerbesteuer - 
Anforderungen und Auswirkungen: Ein Modell des Bayerischen Städ-
tetags, München, Januar 2003. Die Arbeiten wurden durchgeführt von 
L. J a r a s s  und von Gustav M. O b e r m a i r, im Auftrag und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Städtetag und 14 Bayerischen 
Städten und Gemeinden: Aschheim, Augsburg, Bamberg, Coburg, 
Eggenfelden, Erlangen, Grünwald, Immenstadt, Landshut, München, 
Neu-Ulm, Nürnberg, Regensburg, Würzburg. Der Hauptbericht ist 
auch verfügbar unter www. JARASS.COM sowie unter www.bay-
staedtetag.de. 

2 Bayerischer Städtetag (Hrsg.), a.a.O., Kap. 3.3. Siehe hierzu auch 
Stefan B a c h : Finanz- und Investitionskrise der Gemeinden erzwingt 
grundlegende Reform der Kommunalfi nanzen, in: DIW-Wochenbe-
richt, Nr. 31/2002, 1. August 2002.

3 Bayerischer Städtetag (Hrsg.), a.a.O., Kap. 3.2. Siehe hierzu auch 
Dieter Te i c h m a n n : Öffentliche Haushalte 2002/2003: Steuerausfäl-
le konterkarieren Sparkurs - Höhere Defi  zite drohen, in: DIW-Wochen-
bericht, Nr. 35/2000, 29. August 2002 (verfügbar unter www. DIW.de).  
Bundesmi nisterium der Finanzen: Entwicklung der Kommunalfi nan-
zen und Gemeindefi nanzreform, in: Monatsbericht 05.2002, S. 57-66,  
http://www.bundesfi nanzministerium.de/Aktuelles/Monatsbericht�de
s�BMF�686.11912/htm.

4 Bayerischer Städtetag (Hrsg.), a.a.O., Kap. 3.1. Siehe hierzu auch 
H. K a r re n b e rg , M. R e i d e n b a c h : Strukturen und Entwicklungen 
im geltenden Gemeindesteuersystem, Deutscher Städ tetag und 
Deutsches Institut für Urbanistik, Juli 2002, mimeo; sowie Deutscher 
Städtetag, Städtische Finanzen: Kollaps oder Reformen. Gemeindefi -
nanzbericht 2002, in: Der Städtetag, 4/2002, Stuttgart 2002. 
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4% der betriebli chen Wertschöpfung, also der Summe 
aus Löhnen plus Schuld zinsen plus Gewinne), Un-
garn (maximal 2% der betrieblichen Wertschöpfung, 
mit Ausnahmen), Italien (4,25% der betriebli chen 
Wertschöpfung). Japan hat beschlossen, ab 2003 
die lokale Einkommensteuer von 9,6% auf 4,8% zu 
halbieren und durch eine kommu nale Wertschöp-
fungssteuer zu ersetzen. In vielen Ländern wird zudem 
eine Grundsteuer von bis zu 2% des Marktwerts von 
Gewerbeimmobilien erhoben (so z.B. in vielen Staaten 
der USA), die wie eine Gewerbeka pitalsteuer wirkt. Die 
deutsche Gewerbesteuer ist also keinesfalls ein Fossil; 
sie ist allerdings für Kapitalge sell schaften die einzige 
im Jahr 2001 tatsäch lich verbliebene Steuerbelastung, 
da ihre Bemessungsgrund lage bisher nicht in dem 
selben Maß wie bei der Körperschaftsteuer künstlich 
verringert werden konnte. 

Die Gewerbesteuer ist reformbedürftig

Ursprünglich war die Gewerbesteuer tatsächlich 
als Realsteuer konzipiert, d.h. als Steuer auf die im 
Inland produzierte Wertschöpfung. Dementsprechend 
umfasste die Besteuerung von Gewerbebetrieben bis 
1980 einen erheblichen Teil ihrer Wertschöpfung:

• Gewerbekapitalsteuer: erhoben als Sollertragssteu-
er, d.h. auf einen pauschaliert angesetzten mögli-
chen durchschnittlichen Ertrag des Eigenkapitals 
(„möglicher Gewinn“) und des einge setz ten Fremd-
kapitals (gemessen durch „Schuldzinsen“);

• Gewerbeertragssteuer: erhoben auf die tatsächlich 
erzielten Gewinne und die tatsächlich bezahl  ten 
Dauer schuldzinsen in voller Höhe;

• Lohnsummensteuer: Möglichkeit für die Städte und 
Gemeinden, eine Steuer mit separatem Hebesatz 
auf die Brutto lohnsumme zu erheben (davon mach-
ten 1980 noch ein Drittel der deutschen Städte und 
Gemeinden Gebrauch).

Die Möglichkeit der Lohnsummensteuer wurde 
schon 1980 abgeschafft, die volle Zurechnung der 

Dauer schuldzinsen wurde ab 1990 halbiert, die Ge-
werbekapitalsteuer ab 1998 abgeschafft. Damit wird 
seit 1998 im Wesentlichen nur noch der ausgewiesene 
Gewinn besteuert. Der Charakter der Gewerbesteuer 
ist durch diese mehrfache Beschneidung schrittweise 
von einer Realsteuer (Besteu erung der vom Unterneh-
men produzierten Wertschöpfung) in Richtung Er-
tragssteuer (Be steuer ung der an die Unternehmens-
eigner verteilten Wertschöpfung) verwandelt worden7. 
Den Städten und Gemeinden ist damit heute als Real-
steuer nur noch die Grundsteuer verblieben, die in der 
Tat relativ konjunkturunabhängig ist und der alleinigen 
Gestaltung und Verfügung der Städte und Gemeinden 
unterliegt.

Eine Reihe von Problemen

Die Gewerbesteuer in der heutigen Form weist 
wegen dieser systematischen Amputationen eine
Reihe von Problemen auf, wie starke Kon junk�
turabhängigkeit8, unbeschränkte Verlustverrech nung 
aus früheren Jahren und zwischen verbundenen Un-
ternehmen („Organschaft“), Privilegier ung einzelner 
Branchen, unter schiedliche Besteuerung gleicher 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und Benachteiligung 
von Eigen- gegenüber Fremdkapitalfi nanzierung. 
Begünstigt werden dadurch ins besondere internati-
onal organisierte Konzerne gegenüber den mit ihnen 
konkurrierenden Familienunternehmen, die nur be-
schränkt Zugang zu den heute steuerlich privilegierten 
globalen Finanzinstrumenten haben, und zwar unab-
hängig von deren formaler Rechtsform „Kapital-“ oder 
„Personenge sellschaft“. All dies trägt wesentlich zu 
einer nicht bedarfsgerechten Finanzausstattung der 
Gemeinden bei, aber auch zu einer volkswirtschaftlich 
ungleichen Verteilung der Belastungen, wodurch z.B. 
eine schädlichen Verdrängung der ortsgebundenen 
und den Interes sen der Städte und Gemeinden ver-
pfl ichteten Kaufl eute (etwa in der Fußgängerzone) und 
Gewerbebe triebe9 stattfi ndet. 

Die Gewerbesteuerreform steht im Gesamtkontext 
der Probleme der deutschen Besteuerung. Auch hier 
besteht dringender Reformbedarf. Der schrittweise 
Übergang von der Gewerbe steuer zu einer Kommu-
nalen Betriebssteuer (BSt) könnte ein erster Schritt 
für eine umfassende Modernisier ung des deutschen 
Steuer systems sein10. Die Reform der Gewerbesteuer 
kann dabei nicht die Probleme der Einkommen- und 
Körper schaft steuer lösen, aber sie sollte insbesondere 

5 Die Deutsche Bundesregierung hat im Mai 2002 eine Kommission zur 
Reform der Gemeindefi nanzen einberufen. Die nächste Sitzung der 
Gemeindefi nanzreformkommission ist - nach mehreren Verschiebun-
gen - für Anfang März 2003 ange setzt. Inwieweit deren Arbeitsgruppe 
Kommunalsteuern Ende März 2003 - wie ursprünglich vorgesehen 
- den Entwurf ihres Abschlussberichts zur Reform der Gewerbesteuer 
vorlegen kann, erscheint fraglich.

6 Bayerischer Städtetag (Hrsg.), a.a.O., Kap. 2.2. Zu einem Vergleich 
der tatsächlichen Steuerbelastung siehe L. J a r a s s , G.M. O b e r-
m a i r : More Jobs, Less Tax Evasion, Cleaner Environment, End-
bericht für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, DG 
XXI, August 1997. Überarbeitete Version, Juni 1999 (verfügbar unter 
www.JARASS.COM. Bereich Publi kationen/Steuern, B. Aufsätze). Für 
eine deutsche Zusammenfassung der Ergebnisse siehe L. J a r a s s , 
G.M. O b e r m a i r : Mehr Arbeitsplätze, weniger Steuervermeidung, 
bessere Umwelt, in: Zeit schrift für Internationales Steuerrecht, 7. Jg., 
Heft 10, S. 289 - 293. 

7 Bayerischer Städtetag (Hrsg.), a.a.O., Kap. 9.

8 Zu den exorbitanten Schwankungen siehe M. B ro e r : Möglichkeiten 
zur Stabilisierung der kommunalen Einnahmen, in: WIRTSCHAFTS-
DIENST, 83. Jg. (2003), Heft 2, S. 132 ff.

9 Bayerischer Städtetag (Hrsg.), a.a.O., Kap. 3.1.
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deren Fehler bei der Bestimmung der Bemessungs-
grundlage nicht übernehmen. 

Die Umwandlung von einer Produktions- zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft ist bisher vom Gewerbe-
steuersystem nicht berücksichtigt worden. Dienst-
leistungsunternehmen sind neben der kommunalen 
Infra struktur insbesondere auf überdurchschnittliche 
kommunale Angebote (z.B. gut ausgestattete Wohn-
gebiete, Kindergärten, Schulen, Kultur etc.) angewie-
sen, um hochqualifi zierte Mitar beiter gewin nen und 
in einem kreativen Umfeld arbeiten zu können. Viele 
Dienstleister sind aber bisher als Selbständige nicht 
gewerbesteuerpfl ichtig und leisten damit keinen Bei-
trag zur Finan zier  ung dieser kommunalen Aufgaben11. 

Kommunale Betriebssteuer 

„Das System krankt derzeit vor allem daran, dass 
die Kommunen zu viele Zuweisungen und zu wenig 
Steuereinnahmen erhalten“ (so der sächsische Minis-
terpräsident Georg Milbradt Anfang Dezember 2002). 
„Die Unternehmen müssten für die Infrastrukturleis-
tungen ihrer Gemeinden einen angemessenen Beitrag 
leisten. Und der Gewinn eines Unternehmens hat mit 
den Leistungen der Gemeinde für die Wirtschaft über-
haupt nichts zu tun. Er sei daher für die Bemessungs-
grundlage einer wirtschaftskraftbezogenen Steuer 
ungeeignet.“12 

Grundprinzipien13 der Kommunalen Betriebssteuer 
sind: Besteuerung am Ort der Wertschöpfung, Verbrei-
terung der Bemes sungsgrundlage und damit Senkung 
der Steuersätze. Was soll zukünftig die Bemessungs-
grundlage der Kommunalen Betriebssteuer sein? Der 
Gewerbe steuer unterliegt derzeit der Gewinn; hinzu-
gerechnet werden je die Hälfte der Dauer schuld zinsen 
sowie der netto bezahlten Mieten und Pachten für 
Betriebsanlagen, aber nicht für Immobilien. Zukünf-
tig sollten alle im örtlichen Betrieb erwirtschafteten 
Kapitalentgelte der Kommunalen Betriebssteuer 
unter liegen: also die Gewinne, alle vom Betrieb netto 
bezahlten Schuldzinsen (also abzüglich der erhaltenen 
Ertrags zinsen) sowie ein angemessener Teil der bezahl-
ten Mieten und Pach ten (auch für Immobilien) und 
Lizenzge bühren. Die Bemessungsgrundlage wäre also 
der einkommen steuer liche Gewinn plus netto bezahlte 

Schuldzinsen plus etwa die Hälfte der bezahlten Mie-
ten und Pachten und Lizenzgebühren. Damit würde 
auch der derzeitigen steuerlichen Privilegierung von 
Fremdkapital gegenüber Eigenkapital entgegenge-
wirkt.

Die Kommunale Betriebssteuer stellt dabei jeweils 
auf den örtli chen Betrieb und die dort erzielte Wert-
  schöpfung ab, eine gewerbe steuerliche Organschaft 
widerspricht deshalb dem Prinzip einer Kommunalen 
Betriebssteuer. Bei Finanzdienstleistern (Banken, Ver-
sicherungen, Finanzholdings) sollten wie bisher nur in 
eingeschränktem Maße Schuldzinsen hinzugerechnet 
werden. Auch hier könn ten die in Italien für die dortige 
regionale Betriebssteuer IRAP entwickelten Lösungen 
Vorbild sein. 

Steuerpfl ichtige und Steuerhöhe

Wer soll zukünftig die Kommunale Betriebssteuer 
bezahlen? Bisher bezahlt aus historischen Gründen 
nur ein - nach wirtschaftlichen Kriterien sehr willkür-
lich - abge grenzter Kreis von Unter neh men Gewer-
besteuer. Grundprinzip der Betriebssteuer ist es, alle 
Entgelte für die Nutzung von Produktionsfaktoren mit 
Ausnahme der Löhne der Besteuerung zu unterwer-
fen. Entsprechend sollten zukünftig alle selb stän dig 
ausge übten Tätigkeiten der Betriebssteuer unterlie-
gen, nicht hingegen unselbständige Tätigkeiten (Arbeit-
nehmer). Damit werden neben den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb zukünftig auch Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft, aus selbständiger Tätigkeit und 
aus Vermietung und Ver pachtung der Besteuerung 
unterworfen. Nach diesem Prinzip sind Zahlungen 
für Mieten und Pachten, die der Zahlende bei seiner 
Gewinner mittlung als Kosten geltend macht, bei ihm 
betriebssteuerpfl ichtig. Aus genau diesem Grund-
prinzip folgt, dass sowohl Eigennutzer als auch Mieter 
von Wohnraum nicht betriebs steuer pfl ichtig sind, da 
sie ihre wohnbezogenen Aufwen dungen nicht steuer-
lich als Kosten geltend machen kön nen. Wer wegen 
der Geringfügigkeit seiner Einkünfte keine Einkom-
mensteuererklärung abgeben muss (z.B. Kleinstun-
ternehmer, gegebenenfalls kleine Vermieter und kleine 
Land- und Forstwirte), ist dadurch automatisch von 
der Erhebung einer Betriebssteuer befreit.

Wie hoch soll zukünftig der Steuersatz der Kom-
munalen Betriebssteuer sein? Die Verbreiter ung der 
Bemessungsgrundlage durch die Besteuerung aller 
Unternehmen und Zurechnung aller Schuldzinsen und 
eines Teils der Mieten, Pachten und Lizenzgebühren 
erhöht das kalkulato rische Aufkommen der Kom-
munalen Betriebssteuer gegenüber der bisherigen 
Gewerbesteuer erheb lich14 und schafft Spielraum für 
eine gleiche und mäßige Besteue rung. Dabei kann 

10 Bayerischer Städtetag (Hrsg.), a.a.O., Kap. 2.2 und 2.3. Grundlegen-
de Überlegungen für eine systematische Reform der deutschen Steu-
errealität, in: L. J a r a s s , G.M. O b e r m a i r : Wer soll das bezahlen? 
Wege zu einer fairen und sachgerechten Besteuer ung: Begrenzung 
der Belas tungen für alle, Mindest-Belastung für die Großen, Marburg 
2002. Übersicht abrufbar unter www. JARASS.COM. 

11 Bayerischer Städtetag (Hrsg.), a.a.O., Kap. 4. 

12 Laut Handelsblatt vom 10.12.2002.

13 Bayerischer Städtetag (Hrsg.), a.a.O., Kap. 5.
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das kommunale Hebe satzrecht beibehalten werden. 
Allerdings würde das Fortbestehen einer allzu großen 
Spreizung der Hebesätze bei der wachsenden Mobi-
lität vor allem der Finanzierungs- und Dienstleistungs-
unternehmen zu weiteren Abwanderungen zu Lasten 
der Kernstädte führen. 

Freibeträge

Um kleinere Betriebe und Selbständige auch bei 
der Betriebssteuer zu entlasten, ist es not wendig, 
Freibeträge beizubehalten; die höchst komplizier-
te Messzahlenstaffelung sollte jedoch abgeschafft 
werden. Zum Ausgleich sollte für Einzelunternehmer 
und Selbständige der Freibetrag von 24 500 Euro 
auf z.B. 40 000 Euro erhöht werden. Bei Personen-
gesellschaften bleibt es beim bisheri gen Freibetrag, 
da Eigentümer, die mehrere Gesellschaften besitzen, 
ohnehin für jede Gesell schaft einen eigenen Freibetrag 
erhalten. Zudem wird für Personengesellschaften ein 
Finanz-Freibetrag für Zinshinzurechnungen in Höhe 
von 10 000 Euro eingeführt, für Einzelunternehmer in 
doppelter Höhe von 20 000 Euro. Damit wird gene rell 
die Finan zierung von Umlaufvermögen entlastet, aber 
auch die Firmengründung15. Der steuerliche Abzug der 
Betriebssteuer als Betriebsausgabe wird beibehalten. 
Die Teilan rechnung auf die bezahlte Einkom mensteuer 
(§35 EStG) sollte allerdings vereinfacht und muss der 
Höhe nach begrenzt werden, da es ohne diese Begren-
zung zu massiven steuergetriebenen Um fi rmierungen 
von Kapitalgesellschaften zu Personengesellschaften 
kommen würde. 

Die Reform soll das Steueraufkommen der Städ-
te und Gemeinden kaufkraftbereinigt stabilisieren 
auf dem Niveau vor den massiven Einbrüchen. 
Die An rechnung auf die Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuer kostet Bund und Länder also nicht mehr 
als bei der Gewerbesteuer vor ihrem großen Rück-
gang.

Das Kredit-/Versicherungsgewerbe muss auf ihre in 
Deutschland erwirt schafteten Gewinne Kom munale 
Betriebssteuer bezahlen, aber ohne Zurechnung von 
Schuldzinsen (analog dem jetzi gen §19 GewStDV). 
Zudem sollte hier eine gewinnunabhängige Mindest-
steuer erhoben werden. Hierzu könnten gewinnun-
abhängige Größen bei der Bemessungsgrundlage 

berücksichtigt werden wie Bilanz summe, Geschäfts-
volumen oder verwal tete Kapitalien, die ohnehin vom 
Unternehmen bestimmt und vom Bundesamt für 
Finanzdienst leistungen geprüft werden. 

Unabdingbar ist die tatsächliche Umsetzung des 
grundsätzlichen Verbots des Einkommen steuerrechts 
(§3c(1)), beim deutschen Fiskus Ausgaben auch dann 
als Kosten geltend zu machen, wenn diese Ausgaben 
mit (jedenfalls in Deutschland) steuerfreien Einnahmen 
in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Andernfalls 
wird sich in den nächsten Jahren die Schere zwischen 
den in Deutschland für die Aktionäre erwirtschafteten 
Erträ gen und den beim deutschen Fiskus versteu-
erten Erträgen noch weiter öffnen und das Steuerauf-
kommen insbesondere von internationalen Konzernen 
unab hängig von ihrer realen Ertragsituation weiter 
bei Null verharren. Die Kommunale Betriebssteuer 
unterstützt dieses Absetzungsverbot, da die hier am 
meisten relevanten Finanzier ungsaufwendungen bei 
der Betriebs steuer ohnehin wieder hinzugerechnet 
werden, und zwar un abhängig vom Steuerwohnsitz 
des Kreditsgebers und seiner Verfl echtung mit dem 
Betrieb. 

Begrenzung der Verlustverrechnungen

Bei der Kommunalen Betriebssteuer ist wie bei 
der Gewerbe- und der Einkommensteuer die Aus-
gangs größe für die Besteuerung der Betriebsgewinn, 
der derzeit durch Verlustverrechnungen häu fi g fast 
unbesteuert bleibt. Im Entwurf des Steuervergünsti-
gungsabbaugesetzes von Februar 2003 ist zu Recht 
vorgesehen, dass Verlustver rech nungen zukünftig in 
mehrfacher Hinsicht begrenzt werden sollen:

• Der Verlustvortrag innerhalb eines Unternehmens 
soll zukünftig den Jahresgewinn höchstens auf die 
Hälfte reduzieren dürfen; 

• Verrechnungen von Gewinn- und Verlustunterneh-
men innerhalb einer Organschaft sollen bei der Kom-
munalen Betriebssteuer nicht mehr zulässig sein; 
dieser Vorschlag ist vorläufi g zurückgestellt worden 
und soll zusammen mit den Reformvorschlägen der 
Kommission zur Reform der Gemeindefi nanzen wie-
der aufgegriffen werden. 

Ohne eine Kombination beider Begrenzungen der 
Verlustverrechnungen werden Konzerne wie schon 
jetzt an den Betriebsstätten keinen steuerlichen Ge-
winn ausweisen, auch nicht bei guten Gewinnen für 
die Aktionäre. Jedwede Maßnahme zur Sicherung 
der kommunalen Steuerein nah men würde ohne diese 
Begrenzungen allein vom meist regional gebundenen 
Mittelstand ein schließlich der Selbständigen zu tra-
gen sein. Die Begrenzung der Verlustverrechnungen 

14 In Italien konnte 1998 nach Ersatz der Gewerbesteuer durch eine 
regionale Betriebssteuer, die allerdings die Lohn summe einschließt, 
der Steuersatz aufkom mensneutral drastisch von 16,2% auf 4,25% 
abge senkt werden. Gleichzeitig wurden aufkom mensneutral die 
Gewerbekapitalsteuer und der Krankenversicherungsbeitrag der Ar-
beitgeber von rund 9% auf die sozialversicherungs pfl ichti gen Löhne 
abgeschafft.

15 Zu diesen und den folgenden Überlegungen siehe Bayerischer 
Städtetag, a.a.O., Kap. 6.
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sichert so eine faire und sachgerechte Besteuerung 
aller wirtschaftlich Tätigen und bewahrt das Steuer auf-
kommen vor weiteren Erosionen.

Für die Kommunale Betriebssteuer ist keine 
eigenständige Steuererklärung erforderlich. Der 
Steuer pfl ichtige kann aus seiner Gewinn- und Verlust-
rechnung die erhaltenen sowie die bezahlten Schuld-
zinsen und Mieten und Pachten sowie die bezahlten 
Lizenzgebühren entnehmen und in seine Einkom-
mensteuerer klärung eintragen. Das Finanzamt kann 
dann im Regelfall vollautomatisch - ohne nennens-
werten Mehrauf wand - die Bemessungsgrundlage der 
Kommunalen Betriebssteuer ermitteln. 

Schließlich muss durch geeignete Steuerstundung 
verhindert werden, dass die Besteuerung der im Be-
trieb erwirt schafteten Kapitalentgelte grundsätzlich 
gesunde Betriebe in gewinnschwachen Jahren sowie 
Neugründungen in die Illi quidität treiben könnte. Es 
wäre - jedenfalls für eine bestimmte Übergangs-
zeit - zu überlegen, die Zurech nungen zum Gewinn 
(Schuldzinsen etc.) nur teilweise, z.B. nur zur Hälfte, zu 
berücksichtigen. Damit könn ten sich insbesondere die 
besonders betroffenen Unternehmen schrittweise an 
die neue Situation anpas sen. 

Übrigens: Die geplante Einführung der Abgeltungs-
steuer auf private Zinserträge passt sehr gut mit dem 
vorgeschlagenen Modell der Kommunalen Betriebs-
steuer zusammen, da hier die bezahlten Zinsen im Un-
ternehmen mit ca. 15% steuerlich vorbelastet werden. 
Ohne eine derartige Vorbelastung werden alle Unter-
nehmer so weit als möglich ihr Eigenkapital aus dem 
Unternehmen herausziehen und als Kredit zurück-
geben. Statt die Gewinne (Steuerlast maximal 45% 
bis über 50% bei Körperschaften) werden dann die 
Zinsen mit 25% versteuert: Die Unternehmen haben 
dann - steuergetrieben - noch weniger Eigenkapital, 
und der Fiskus hat nochmals erhebliche Steuerausfäl-
le. Die eigentlich zwingend erforderliche Durchsetzung 
des Abzugsverbots von Schuldzinsen bei steuerfreien 
Erträgen (§3c EStG) wird weniger dringlich, wenn 
durch die Kommunale Betriebssteuer Schuldzinsen im 
Betrieb mit ca. 15% vorbelastet werden.

Aufkommen einer Kommunalen Betriebssteuer 

Beim Übergang von der Gewerbesteuer zur Kom-
munalen Betriebssteuer wird die Theore ti sche Be-
messungsgrundlage in zweifacher Weise erweitert: 
Erhöhung durch Hinzurech nung aller Netto-Schuld-
zinsen und weiterer im jeweiligen Betrieb erwirtschaf-
teten Entgelte für Fremdkapital, Verbreiterung durch 
Einbezie hung von Selbständigen, Vermietern und 
Verpachtern sowie Land- und Forst wirten16. Besteuert 

wird allerdings bei der Kommunalen Betriebssteuer 
(wie auch bei der Gewerbesteuer) nicht eine theoreti-
sche Bemessungsgrundlage aus der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung, hier nämlich die Wertschöp-
fung (ohne Löhne) der gesamten Volkswirtschaft, 
sondern nur die Wertschöpfung einzelner Betriebe, 
und auch nur soweit, wie diese im Veranlagungs jahr 
einen positiven Betriebsertrag ausweisen. Ob und wie 
viel Ertrag ein Betrieb ausweist, kann neben den vie-
len Gestaltungsmöglichkeiten des Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuerrechts entschei dend beein fl usst 
werden durch die Verlustvorträge innerhalb eines Un-
ternehmens und durch Ver lust verrechnung zwischen 
Konzernteilen („Organschaft“). Diese Effekte sowie 
Freibeträge, Mess zahlenstaffelung etc. ergaben 1995 
bei der Gewerbesteuer als tatsächlich besteuerten 
maßgeben den Gewerbeertrag nur knapp die Hälfte 
der theoretischen Obergrenze aus der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung. 

Die Erfassung dieser Effekte aus der Gewerbesteu-
erstatistik erlauben - zusammen mit den Angaben 
aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu 
den neu hinzugenommenen Betriebs steuerpfl ichtigen 
(Selbständige, Vermieter, Landwirte) - eine Abschät-
zung des tatsächlich der Besteu erung unterliegen-
den Betriebsertrags auf der Basis der Theoretischen 
Bemessungs grundlage in weiteren Schritten17: 
Zunächst wird der vorläufi ge Betriebsertrag der Be-
triebssteuerpfl ichtigen mit positivem Betriebser trag 
analog zum bekannten vorläufi gen Gewerbeertrag der 
Gewerbesteuerpfl ichtigen abgeschätzt. Nach Berück-
sichtigung der Freibeträge bei der Kommunalen Be-
triebssteuer ergibt sich schließlich der tatsächlich zu 
besteuernde maßgebliche Betriebsertrag. Alle diese 
Abschätz ungen werden durchgeführt für die aus der 
Steuerstatistik bekannten Kategorien:

• Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften 
(ohne Kredit-/Versicherungsgewerbe), 

• Einzelunternehmer: Einzelgewerbetreibende, Selb-
ständige, Vermieter und Verpachter, Land- und 
Forstwirte,

• Kredit-/Versicherungsgewerbe.

16 Bayerischer Städtetag (Hrsg.), a.a.O., Kap. 8.1 und 9. Die Be-
rechnungen basieren vor allem auf Statistisches Bundesamt: Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnungen, Konten und Standardtabellen 
- Vorbericht 2001, Fachserie 18, Reihe 12, Wiesbaden 2002; Statis-
tisches Bundesamt: Finanzen und Steuern, Fachserie 14, Reihe 10.2, 
Gewerbesteuer 1998, Stuttgart, voraussichtlich Januar 2003. Ver-
wendet wurden die im Oktober zur Verfügung gestellten vorläufi gen 
Eckpunkte für diese Statistik, insbesondere die Veränderungsraten 
der Eckpunkte gegenüber 1995.

17 Bayerischer Städtetag, a.a.O., Kap. 10.1. und 10.2. 
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Die zentralen Ergebnisse18 sind in der Tabelle zu-
sammengefasst. Alle Angaben in dieser Tabelle be-
ziehen sich allerdings auf 1998, das aktuellste Jahr, 
für das seit Ende 2002 gesicherte Zahlen aus der 
Gewerbesteuerstatistik vorliegen; korrespondierend 
wurde die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für 
1998 verwendet.

Jeder Eintrag in dieser Tabelle ist der Saldo einer 
Vielzahl von einzelnen Posten (Hinzurechnungen und 
Kürzungen, Abschätzung der Netto-Schuldzinsen 
sowie der Zahlungen für Mieten und Pachten, Aus-
wirkungen von Freibeträgen und von Begrenzungen 
der Verlustvorträge usw.), die ausnahmslos statistisch 
belegt sind19. 

Der Übergang vom Gewerbeertrag zum Betriebser-
trag (im Sinne der Kommunalen Betriebssteuer) und 
die begleitenden Maßnahmen (Änderungen der Frei-
beträge, Begrenzung der Verlustverrechnungen etc.) 
hat für jede der drei großen Kategorien von Steuer-
pfl ichtigen durchaus unterschiedliche Auswirkungen:

• Für die Kapital- und Personengesellschaften (Spalte 
2) mit einem 1998 versteuerten Gewerbeertrag von 
92 Mrd. Euro führten die um 17 Mrd. Euro (18%) 
erhöhten Hinzurechnungen und der um 1 Mrd. Euro 
(1%) verminderte Freibetrag zu einer Erhöhung auf 
einen zu versteuernden Betriebsertrag von 110 Mrd. 
Euro (ein Plus von 20%). Durch die zweifache Be-
grenzung der Verlustverrechnung (hier als „Mindest-

besteuerung“ aus gewiesen) resultiert eine Erhöhung 
um weitere 23 Mrd. Euro (26 Prozentpunkte). 

• Ganz anders sind die Effekte des Übergangs von der 
Gewerbesteuer zur Kommunalen Betriebs steuer in 
der Gruppe der Einzelunternehmer (Spalte 3). Der 
versteuerte Gewerbeertrag war 1998 mit 12 Mrd. 
Euro relativ niedrig, da nur die Einzelgewerbetrei-
benden (wie Handwerker, Gastwirte etc.) gewerbe-
steuerpfl ichtig waren; durch die Hinzunahme der 
Selbständigen, der Vermieter und Ver pachter sowie 
der Land- und Forstwirte erhöht sich die Bemes-
sungsgrundlage um 56 Mrd. Euro, durch die erhöh-
ten Zurechnungen um weitere 11 Mrd. Euro; durch 
die erheblich erhöhten Freibeträge wird die Bemes-
sungsgrundlage wieder um 38 Mrd. Euro vermindert. 
Insgesamt resul tiert eine Erhöhung der Bemes-
sungsgrundlage um 28 Mrd. Euro. Die Begrenzung 
der Verlust vorträge spielt hier fast keine Rolle. 

• Bei den Unternehmen des Kredit-/Ver si che-
rungsgewerbes (Spalte 4) werden Erhöhungen der 
Hin zu rechnungen nur im „Nicht-Banken-Bereich“ 
wirksam und sind deshalb unbedeutend. Die Erhö-
hung von insgesamt 5 Mrd. Euro resultiert wesent-
lich aus der Mindestbesteuerung durch die zweifa-
che Begrenzung der Verlustverrechnung.

Spalte (1) zeigt als Gesamtergebnis den Saldo der 
in den Spalten (2) und (3) ausgewiesenen Veränderun-

19 Die Detailzahlen und die Berechnungsgrundlagen für jede Zahl sind 
in den ausführlichen Tabellen und Erläuterungen in Bayerischer Städ-
tetag, a.a.O., Kap. 9 und 10, vollständig dokumentiert.

Erhöhung des zu versteuernden Betriebsertrages gegenüber dem versteuerten Gewerbeertrag 1998
(Mrd. Euro)

(1) = (2) + (3) (2) (3) (4)

Nur Steuerpfl ichtige mit positivem Gewer-
besteuermessbetrag bzw. bei Selbständi-
gen etc. mit positivem Gesambetrag der 
Einkünfte

Kapital- und Perso-
nengesellschaften, 
ohne Kredit� und Ver�
sicherungsgewerbe

Einzelgewerbetrei-
bende, Selbständi-
ge, Vermieter und 
Verpachter, Land- 
und Forstwirt-
schaft

Kapital und Personen-
gesellschaften, nur Kre� 
dit- und Versicherungs-
gewerbe

   (a) Versteuerter Gewerbeertrag 104 92 12 21

Änderung der Bemessungsgrundlage

+ (b1) Vergrößerung der Zahl der Steuerpfl ich-
tigen

55 x 56 x

+ (b2) Erhöhung der Hinzurechnungen 28 17 11 1

+ (b3) Erhöhung der Freibeträge -37 1 -38 1

 = (b) Zu versteuernder Betriebsertrag 150 110 40 22

Zusätzlich: Mindestbesteuerung durch 
die geplante Begrenzung der Verlustver-
rechnung

   (c) Erhöhung durch Mindestbesteuerung 24 23 1 4

18 Bayerischer Städtetag, a.a.O., Kap. 10.3.
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gen. Durch die Einführung der Kommunalen Betriebs-
steuer (Zeile (b) in Spalte (1)) ergibt sich für 1998 eine 
geschätzte Bemessungsgrundlage der Kommunalen 
Betriebssteuer von 150 Mrd. Euro, durch die Mindest-
besteuerung (Begrenzung der Verlustverrechnungen) 
zusätzlich rund 24 Mrd. Euro. Insgesamt würde eine 
Bemessungsgrundlage von 174 Mrd. Euro resultieren, 
rund zwei Drittel höher als die Bemessungsgrundlage 
der Gewerbesteuer von 104 Mrd. Euro im Bezugsjahr 
1998.

Interpretation der Ergebnisse

Eine Interpretation der gezeigten Ergebnisse muss 
mit Vorsicht und mit gewissen Ein schrän kun gen hin-
sichtlich der Aussagekraft für die Zukunft erfolgen, 
denn die Zahlen konnten ja nur auf der Datenbasis 
derjenigen Jahre (1995 und 1998) abgeschätzt wer-
den, für die gesicherte Struktur daten und detaillierte 
Steuerstatistiken vorliegen. Folgende Aussagen las-
sen sich treffen:

• In den Bezugsjahren 1995 und 1998 hätte allein die 
Verbreiterung20 der Bemessungsgrundlage durch die 
Kommunale Betriebssteuer ohne Begrenzung der 
Verlustverrechnung ein Mehraufkommen von knapp 
50% gegenüber der Gewerbe  steuer erbracht; Struk-
turanpassungen der Steuerpfl ichtigen (überwiegend 
aufkommens senkend!) sind dabei unberücksichtigt. 

• Eine weitere Stabilisierung und zugleich eine 
weitere Beschränkung steuergetriebener Struktur-
änderungen kann durch die von der Bundesregie-
rung geplante Mindeststeuer sicher gestellt werden: 
Begrenzung des wirksamen Verlustvortrags auf die 
Hälfte des laufenden Gewinns und Aufhe bung der 
bisher möglichen unlimitierten Verrechnung von 
Gewinnen und Verlusten zwi schen verbunde nen 
Unternehmen (Aufhebung der gewerbesteuerlichen 
bzw. betriebssteuerlichen Organ schaft)21. Diese 
Begrenzungen der Verlustverrechnungen würden in 
den Bezugsjahren zu einer weiteren Erhöhung um 
knapp 25% führen; vor allem aber begrenzen sie 
in der Zukunft generell die Ausweichreaktionen der 
Steuerpfl ichtigen.

• Durch die Anbindung der Bemessungsgrundlage 
der Kommunalen Betriebssteuer an die insge samt 
im Betrieb erwirtschafteten Kapitalentgelte (also an 
die Nettowertschöpfung abzüglich Löhne) kann eine 
zeitliche Verstetigung zumindest gegenüber kürzer-
fristigen Konjunkturschwankungen erreicht werden. 

• Die Extrapolation dieser Ergebnisse in die Zukunft 
mit einer erträglichen Vorhersageungenauig keit ist 

nur zulässig, wenn Zug um Zug mit der Überführung 
der Gewerbe steuer in die Kommu nale Betriebssteu-
er begleitende Maßnahmen durchgeführt werden, 
vor allem die schon angespro chene Begrenzung der 
Verlustverrechnungen und die (im Koalitionsvertrag 
festgelegte und mittlerweile wieder in Frage gestell-
te) allgemeine Durchsetzung des Abzugsverbots von 
Aufwendungen für steuerfreie Erträge (§3c EStG).

Unter diesen Umständen würde die Kommunale 
Betriebssteuer bei unveränderter Messzahl von 5% im 
Zeit raum nach 2003 ein jährliches Aufkommen von gut 
40 Mrd. Euro erbringen, also rund 70% mehr als das 
jährliche Aufkommen der Gewerbesteuer von rund 25 
Mrd. Euro im Zeitraum 1998 bis 2001. Ein rea les Wirt-
schaftswachstum von deutlich über 0% p.a. würde 
das Aufkommen weiter erhöhen.

Unter diesen Bedingungen wäre also eine ge-
nerelle Absenkung der Messzahl, etwa auf 4%, 
auf kommensneutral vertretbar, ebenso eine Absen-
kung insbesondere der besonders hohen Groß stadt-
hebesätze nach faktischem Zufl uss erhöhter Steu-
ereinnahmen22. Eine Splitting der Messzah len, etwa 
4% für Kapitalgesellschaften und 3% für die übrigen 
Steuerpfl ichtigen käme einer Auffor der ung zu neuen 
legalen Steuervermeidungsstrategien gleich. Die Ver-
besserung der Wettbe werbsfähigkeit des Mittelstands 
sollte stattdessen durch eine gezielte Weiterentwick-
lung von Frei beträgen geschehen. 

Fazit

Ergebnis: Wer heute viel bezahlt (z.B. Hand-
werksbetriebe oder regional verankerte mittelständi-
sche Familien unternehmen), bezahlt dann weniger. 
Wer heute ganz legal trotz guter Gewinne wenig oder 
gar nichts bezahlt (z.B. international organisierte und 
deshalb steueroptimierte Konzerne), wird wieder an 
der Finanzierung der kommu nalen Infra struktur be-
teiligt.

20  Bei unveränderter Messzahl von 5% und bei unveränderten 
Hebesät zen von durchschnittlich rund 390%.

21 Im Entwurf des Gesetzes zum Abbau von Steuervergünstigungen 
von Januar 2001 (BT-Drs. 15/119) war dies auf Anregung der kom-
munalen Spitzenverbände vorgesehen. Im Änderungsantrag der 
Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Formulierungshilfe 
vom 13.2.2003 (Umdruck Nr. 17a) wird hierzu ausgeführt: „Die im 
Entwurf eines Steuervergünstigungsabbaugesetzes (BT-Drs. 15/119) 
vorgesehene Abschaffung der gewerbesteuerlichen Organschaft ging 
insbesondere auf Anregungen aus dem Kreis der kommunalen Spit-
zenverbände hervor. Die Koalition hatte diese Maßnahme als Beitrag 
zur Verstetigung des örtlichen und Stabilisierung des bundesweiten 
Gewerbe steueraufkommens aufgegriffen. In jüngster Zeit haben 
aber betroffene Gemeinden darauf hingewiesen, dass es durch die 
Abschaffung der gewerbesteuerlichen Organschaft in Ein zelfällen zu 
erheblichen Verwerfungen bei den Gewerbesteuereinnahmen kom-
men kann. Die Maßnahme wird daher erst im Rahmen der Gemein-
defi nanzreform einer abschließen den Entscheidung zugeführt, wie es 
auch von den kommunalen Spitzenverbänden ge wünscht wird.
22 Bayerischer Städtetag, a.a.O., Kap. 10.4.


